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ANHANG IV  

 Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

Name des Produkts: I-AM GreenStars European Equities  
Unternehmenskennung (LEI-Code): 52990016EC8676OSX316 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

  

 

 

 Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale erfüllt?  
 
Die Nachhaltigkeit im Anlageprozess wird durch eine vollständige ESG-Integration, kurz für 
Environment („Umwelt“), Social („Gesellschaft“) und Governance („gute Unternehmensführung“), 
verwirklicht. Unter Anwendung eines Best-in-Class Ansatzes werden Positivkriterien, 
Negativkriterien und nach Möglichkeit Dialogstrategien mit den Unternehmen berücksichtigt. Dies 
dient der Reduktion von Nachhaltigkeitsrisiken, der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

Ja Nein 

Es wurden damit nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: ___% 
 

in  Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in  Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und 
obwohl keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt wurden, enthielt es ___% an 
nachhaltigen Investitionen 
  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wurden damit nachhaltige 

Investitionen mit einem sozialen 

Ziel getätigt: ___%  

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt.   

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt 
ist und ein Verzeichnis 
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-
ten enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirt-
schaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht. 

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem Finanz-
produkt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 
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Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sowie der Förderung 
von nachhaltigen Zielsetzungen. 
 
Die zugrunde liegenden Daten und die detaillierten Hintergrundinformationen hat Impact Asset 
Management von MSCI ESG Research sowie Institutional Shareholder Services (ISS) bezogen. 
 
Die negativen und positiven Ausschlusskriterien wurden wie folgt berücksichtigt: 
 
Durch die Negativkriterien wurden jene Emittenten herausgefiltert, die in ethisch oder moralisch 
bedenklichen Branchen agieren (u.a. kontroversielle Waffen, Kohle, Schiefergas, Tabak und 
Alkohol), gegen globale Normen verstoßen (UN Global Compact, Kernarbeitsnormen der 
International Labour Organization) oder in schwerwiegende Kontroversen verwickelt sind. 
Negativkriterien bedeuten nicht immer einen vollumfänglichen Ausschluss eines Geschäftsfeldes 
oder einer Geschäftspraktik. In einigen Fällen wurden im Hinblick auf die Wesentlichkeit 
Schwellenwerte festgelegt.  
 
Die Positivkriterien basieren auf den ESG-Kriterien und fließen anhand von verschiedenen 
Subkategorien in ein ESG-Rating ein. Berücksichtigt werden bspw. CO2-Ausstoß, 
Ressourcenschonung, Mitarbeiterführung, Produktsicherheit und Unternehmensethik (im Sinne 
der United Nations Global Compact (Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung) und 
den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen).  
 
Über den Best-in-Class Ansatz werden die Unternehmen mit den höheren ESG-Standards innerhalb 
einer Branche oder Region ausgewählt. Bei der Zusammenstellung des Portfolios werden deshalb 
alle Kriterien qualitativ beurteilt und im Rahmen der Portfoliokonstruktion zusammen mit Risiko-
Rendite-Überlegungen optimiert. 

 

In Umsetzung der positiven Selektionskriterien wurden 96,82 % des Fondsvermögens in Titel 
investiert, die ökologische/soziale Kriterien erfüllen. 
 
 

 

 Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 

Als Nachhaltigkeitsindikatoren wurden das ESG-Rating-System und die dahinterstehenden 

Analysen/Auswertungen von MSCI ESG Research herangezogen. Dabei werden im 

Besonderen Aspekte des ESG Risikos und das damit verbundene Risikomanagement des 

jeweiligen Unternehmens anhand von nachhaltigen (Schlüssel-)Indikatoren/Key 

Performance Indikatoren (KPIs) analysiert. 

…und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?  

noch nicht verfügbar 
 

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 

Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige 

Investition zu diesen Zielen bei?  

nicht anwendbar 

 Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen 

nicht erheblich geschadet?  

nicht anwendbar 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt 
es sich um die be-
deutendsten nach-
teiligen Auswirkun-
gen von Investitions-
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfak-
toren in den Berei-
chen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

nicht anwendbar 
 

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

nicht anwendbar 

 

 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgte durch Negativkriterien und in der Titelauswahl 
(Positivkriterien). Die Verwendung von Positivkriterien beinhaltete die absolute und relative 
Bewertung von Unternehmen in Bezug auf Stakeholder-bezogene Daten, wie etwa im Bereich 
Mitarbeiter, Gesellschaft, Lieferanten, Geschäftsethik und Umwelt. Zusätzlich wurde nach 
Möglichkeit bei Unternehmen durch das „Engagement“ in Form von Unternehmensdialogen und 
insbesondere Ausübung von Stimmrechten auf die Reduktion von nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen hingewirkt. Diese unternehmensbezogenen Engagementaktivitäten 
wurden unabhängig von einer konkreten Veranlagung im jeweiligen Unternehmen durchgeführt. 
 
Die Verwendung von Positivkriterien von Staaten beinhaltete die absolute und relative 
Bewertung in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung bezogene Faktoren wie das politische 
System, Menschenrechte, soziale Strukturen, Umweltressourcen und den Umgang mit dem 
Klimawandel. 

 
Auch bei der Stimmrechtsausübung ("engagement", "voting policy") werden Nachhaltigkeitsfaktoren 
miteinbezogen (siehe Aktionärsrechte-Policy, unter www.llbinvest.at/ Rechtliche Hinweise/ Rechtliche 
Bedingungen/ Aktionärsrechte-Policy).  

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische Unionskriterien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, 
die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.  
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Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

Durchschnittswert der letzten 3 Monate vor Rechenjahrende  (die wichtigsten 15 Investitionen) 

 

 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 

Es wurden 96,82 % des Fondsvermögens in Titel investiert, die ökologische/soziale Kriterien 

erfüllen. 

 

Größte Investitionen Sektor In % der 

Vermögenswerte

Land 

Hermes International Sonstiges Dienstleistungsgewerbe 4,90 FR 

Novo Nordisk Körper-, Gesundheitspflege, Reinigung 4,74 DK 

ASML Holding NV Elektroindustrie 4,59 NL 

Merck Kgaa Sonstiges Dienstleistungsgewerbe 4,42 DE 

Nordea Bank ABP, FI Bankiers 4,35 FI 

L`OREAL Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 4,34 FR 

Schneider SE Elektroindustrie 4,33 FR 

SAP Software Elektroindustrie 4,33 DE 

Sartorius AG Elektroindustrie 4,08 DE 

AstraZeneca Plc Chemische Industrie 3,53 GB 

Relx PLC Sonstiges Dienstleistungsgewerbe 3,47 GB 

DSM Dutch State Mines Bergwerke und eisenerzeugende Industrie 3,43 NL 

Ferguson Plc Baunebengewerbe 3,24 GB 

STMicroelectronics N.V. Elektroindustrie 3,19 CH 

Experian Group 
Anderweitige nicht angeführte 

Dienstleistungsunter 2,98 JE 

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitio-
nen, auf die der 
größte Anteil der im 
Bezugszeitraum 
getätigten Investi-
tionen des Finanz-
produkts entfiel:  
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Wie sah die Vermögensallokation aus?  

 
In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt? 

Stichtagsbetrachtung, per Rechenjahrende (die wichtigsten 15 Sektoren) 

Elektroindustrie 
Sonstiges Dienstleistungsgewerbe 
Chemische Industrie 
Vertragsversicherungsunternehmen 
Körper-, Gesundheitspflege, Reinigung 
Anderweitige nicht angeführte Dienstleistungsunter 
Fahrzeugindustrie 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
Bankiers 
Bergwerke und eisenerzeugende Industrie 
Baunebengewerbe 
Finanzierungsverm., Vermögensverw.-berat., Makler 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 
Gast-, Schank- und Fremdenverkehrsgewerbe 
Erdölindustrie 
 
 
 

 

Die Vermögens-
allokation gibt den 
jeweiligen Anteil 
der Investitionen 
in bestimmte 
Vermögenswerte 
an. 

 

 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 
die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 

 

 

 

 

Investitionen

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale

#2 Andere 
Investitionen
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Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform?  

nicht anwendbar 

 

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1? 

 
 Ja:    

 In fossiles Gas            In Kernenergie  

Nein  

 

 

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?    

nicht anwendbar 

 

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang 
gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?   

nicht anwendbar 

 

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen 
nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?  

nicht anwendbar 

 
 

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?   
 
nicht anwendbar 

 

 

 

 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur 
Eindäummung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 
beeinträchtigen – siehe Erläuterungen links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt.  
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Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher 

Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen 

oder sozialen Mindestschutz? 

Bei Investitionen, die nicht auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, 

handelte es sich um Sichteinlagen und Derivate. Sichteinlagen unterlagen nicht den 

Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrategie und dienten primär der Liquiditätssteuerung. 

Derivate wurden zur Absicherung eingesetzt.  

 

 Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung 
der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?  
 
Im Hinblick auf die Erfüllung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 
erfolgte eine laufende Prüfung gegen definierte Grenzen im Rahmen des internen Limitsystems. 
Die Nachhaltigkeit im Anlageprozess wurde durch eine vollständige ESG-Integration, kurz für 
Environment („Umwelt“), Social („Gesellschaft“) und Governance („gute Unternehmensführung“), 
verwirklicht. Unter Anwendung eines Best-in-Class Ansatzes wurden Positivkriterien, 
Negativkriterien und nach Möglichkeit Dialogstrategien mit den Unternehmen berücksichtigt. 
"Mitwirkung der Aktionäre" (Artikel 3g der europ. Richtlinie 2007/36/EG, siehe dazu auch europ. 

Richtlinie 2017/828): Die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. hat im Berichtszeitraum an 

keiner Hauptversammlung teilgenommen (siehe idZ die dazu veröffentlichte "Aktionärsrechte-

Policy", unter www.llbinvest.at/ Rechtliche Hinweise/ Rechtliche Bedingungen/ Aktionärsrechte-

Policy). 

 

 

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert 

abgeschnitten?  

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.  

 Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.  

 Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren 

abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.  

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.  

  Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex 
abgeschnitten?  

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.  

http://www.llbinvest.at/%20Rechtliche

